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Das neue Programmheft 
der vhs für Stadt und Kreis 
Tuttlingen für das Frühjahr-/
Sommersemester 2026 ist 
nun verfügbar! Sie erhalten 
es kostenlos in unserem 
Bürgerbüro, in den Ortsver-
waltungen sowie in den vhs-
Geschäftsstellen.

Mit zahlreichen Präsenz- 
und Online-Veranstaltungen 
bietet die vhs ein abwechs-
lungsreiches und vielfältiges 
Kursangebot für alle Alters-
gruppen und Interessen. 
Die Verantwortlichen für das 
Programm der vhs hoffen 
auf einen erfolgreichen Se-
mesterverlauf und eine rege 
Teilnehmerzahl.
Die Angebote, die in Gei-
singen stattfinden sollen, 
werden zusätzlich in den 
Geisinger Mitteilungen ab-
gedruckt.

Weitere Informationen und 
die Möglichkeit zur Anmel-
dung erhalten Sie über die 
vhs-Geschäftsstelle, Telefon 
07461 96910, per E-Mail: 
info@vhs-tuttlingen.de oder 
auf der Homepage der vhs: 
www.vhs-tuttlingen.de
Ihre Ansprechpartnerin vor 
Ort ist Kirsten Fromm, Tele-
fon 07704 807-21 oder E-
Mail: k.fromm@geisingen.de.
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Volkshochschule
Stadt und Kreis Tuttlingen

Sprachen

Kunst & Kultur

Beruf & Medien

fit & gesund

Gesellschaft

Thema
Zukunft jetzt!
Wie wir morgen  
leben wollen 

Anmeldebeginn 
26. Januar

Frühjahr-/ 

Sommersemester 
2026
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    Stadtverwaltung Geisingen
	 Hauptstraße 36, 78187 Geisingen
	 Telefon-Zentrale 07704 807-0, Fax 07704 807-32
	 E-Mail: info@geisingen.de, Homepage: www.geisingen.de
     Öffnungszeiten bei der Stadtverwaltung
	 Montag: 08:00 – 12:00 Uhr, Dienstag 14:00 – 17:00 Uhr,
	 Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr, Freitag 08:00 – 12.00 Uhr
�	� Die Mitarbeiter/-innen erreichen Sie auch außerhalb der 

Sprechzeiten über die Direktdurchwahl. Darüber hinaus kön-
nen Sie Termine mit der Verwaltung vereinbaren.

Bürgerbüro ...........................................................807-21/-20
Hauptamt / Standesamt ....................................807-34/-39
Hauptamt / Ordnungsamt ..................................807-35/-28
BM-Sekretariat /Öffentlichkeitsarbeit ...................... 807-30
Tourismus / Marketing ............................................... 807-33
Bauamt .............................................................................807-48/-42
Kämmerei ............................................................807-44/-36
Kämmerei - Rechnungsamt ........................ 807-57/-37/-27
Kämmerei - Steuern und Abgaben .....................807-25/-24
Kämmerei - Stadtkasse ......................................807-26/-29
Forstverwaltung .............................................................807-40/-41
Bauhof .....................................................................9220926
Jugendreferat ................................................. 01746945355
Landratsamt Tuttlingen ....................................07461 926-0
(*Büro: Außenstelle Rathaus, Hauptstraße 15)

Ortsverwaltung Gutmadingen
Telefon 07704 234, E-Mail: gutmadingen@geisingen.de
Montag: 09:00 – 13:00 Uhr
Donnerstag: 18:30 – 20:30 Uhr (19:00 – 20:00 Uhr mit OV*)

Ortsverwaltung Kirchen-Hausen
Telefon 07704 221, E-Mail: kirchen-hausen@geisingen.de
Dienstag: 08:30 - 11:30 Uhr, 
Donnerstag: 08:30 - 11:30 Uhr, 19:00 - 20:00 Uhr*
Ortsverwaltung Aulfingen
Telefon 07708 388, E-Mail: aulfingen@geisingen.de
Mittwoch: 08:15 – 12:45 Uhr
Donnerstag: 17:15 – 18:45 Uhr (18:00 – 19:00 Uhr mit OV*)
Ortsverwaltung Leipferdingen
Telefon 07708 364, E-Mail: leipferdingen@geisingen.de
Mittwoch 09:00 – 11:30 Uhr und 18:00 – 19:00 Uhr* 
Donnerstag: 09:15 – 11:45 Uhr
*mit Anwesenheit des Ortsvorstehers
Hinweis: Änderungen der Öffnungszeiten von der Stadtver-
waltung und den Ortsverwaltungen werden unter den jewei-
ligen Rubriken bekannt gegeben.

Ausgabe auch online auf NUSSBAUM.de

Bereitschafts- und Sozialdienste
Bereitschaftsdienste

Ärztliche Bereitschaft
Der ärztliche Bereitschaftsdienst nach Feierabend, an Wo-
chenenden und Feiertagen ist über die bundesweit einheitli-
che Rufnummer zu erreichen. 116117
Über eine Bandansage wird die Notfallpraxis mitgeteilt bzw. 
von der Rettungsleitstelle koordiniert.
docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und di-
gital eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungsempfeh-
lung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu einer 
telemedizinischen Beratung vermittelt werden.
Apotheken Notdienst
Notdienstportal der Landesapothekerkammer
Baden-Württemberg .............................................. 0800 0022833
oder ……….................................… www.lak-bw.de/notdienstportal
Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Klinikum Tuttlingen:
Montag, Dienstag, Donnerstag von 19:00 bis 21:00 Uhr
Mittwoch, Freitag von 18:00 bis 21:00 Uhr
Samstag sowie Sonn- und Feiertrag von 10:00 bis 18:00 Uhr
Zahnärztlicher Notdienst.....………www.zahnarzt-notdienst.de
Fachärzte.............................................................07461 1787-0
Die Bereitschaftsdienste der Fachärzte sind über die DRK-
Leitstelle Tuttlingen zu erfahren.

Sozialdienste
Sozialstation "St. Beatrix" e.V.
Ambulante Kranken- und Altenpflege, Hauswirtschaft, Betreuung, 
Tagespflege, Pflegeberatung, Betreutes Wohnen usw.

 Geisingen............................................................07704 92233-0
AKA-Team GmbH 
Ambulante Kranken- u. Altenpflege, 
Hauswirtschaft u.v.m.   ..........................................07462 8035
Hospizgruppe
Begleitung für Schwerkranke, Sterbende und ihre Angehörigen: 
E-Mail: hospizgruppe@sozialstation-geisingen.de  
.............................................. 0176 17704229, 0174 3043933
Caritasverband SBK e.V., Sozial-/Schwangerschaftsberatung
Termine in Geisingen……………………………………. 07721 9218364
oder E-Mail: sandra.muench@caritas-sbk.de
Telefonseelsorge...............................................0800 1110111
Frauenhaus Tuttingen............................................07461 2066
Weisser Ring / Hilfe für Kriminalitätsopfer 
E-Mail: tuttlingen@mail.weisser-ring.de …….... 0175 5866425

Notruf
  Polizei (Notruf).........................................................................110

- Polizei Immendingen...........................................07462 94640
- nach Dienstschluss sowie an Sonn-

und Feiertagen: Polizei Tuttlingen.........................07461 9410
  DRK Tuttlingen....................................................................�19222
  Rettungsdienst, Feuerwehr (Notruf) ...................................�112
  B R A N D F A L L ....................................................................�112
  DRK-Krankentransport......................................................�19222
  Giftnotrufzentrale....................................................�0761 19240
  Strom Energiedienst Netz GmbH

- Störungsnummer ............................................07623 92-1818
- Servicenummer ...............................................07623 92-1800

  Gasversorgung
	 - badenova AG & Co. KG, Tuttlingen ..................07462 9444-0
	 - Bereitschaftsdienst / Störungsnummer .......08002 767767
	 - Servicenummer (kostenlos) ...........................08002 838485
  Wasser / Abwasser

- Bereitschaft - städtischer Bauhof ................07704 9220926
- nach Dienstschluss
  sowie an Sonn- und Feiertagen .....................0170 9373749
- Verbandskläranlage
  Immendingen/Geisingen....................................07462 6433
  Bereitschaft.....................................................0170 8603740
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Aus dem Rathaus
Amtliche Bekanntmachungen

Bürgersprechstunde des Bürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Geisingen,
die nächste Bürgersprechstunde des Bürgermeisters findet am 
Donnerstag, 05. Februar 2026, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 
17:00 Uhr im Rathaus Geisingen, Zimmer 201 (1. OG), statt. 
Nächster Termin ist dann Donnerstag, 19. März 2026.
Sie haben hierbei die Möglichkeit, Ihre Anliegen, Sorgen oder 
Ideen ohne Voranmeldung mit mir zu besprechen. Darüber hi-
naus steht Ihnen jederzeit die Möglichkeit offen, einen indivi-
duellen Termin mit mir zu vereinbaren E-Mail: m.numberger@
geisingen.de, Telefon 07704 807-31. Ich freue mich auf Ihre 
Anregungen und Ideen.
Ihr
Martin Numberger
Bürgermeister

Das Bürgerbüro informiert:

Bevölkerungszahlen für den Monat Dezember
Gesamt Vormonat

Geisingen 3.100 +6 3.094
Gutmadingen 828 +4 824
Kirchen-Hausen 1.010 +3 1.007
Aulfingen 540 -1 541
Leipferdingen 775 -4 779

Stand am 31. Dezember 
2025 6.253 +8 6.245

Geburten:		 1
Sterbefälle:	 9

Sterbefälle
17. Dezember 2025	 Hubert Manfred Mayer
						      Geisingen, Tuttlinger Straße 3
17. Dezember 2025	 Karl-Eugen Uzler
						      Geisingen, Stadtteil Kirchen-Hausen, 
						      Tulpenstraße 26

Eheschließungen
18. Dezember 2025	Cornelia Burgert und Torsten Geißer
						      Geisingen, Stadtteil Aulfingen, 
						      Fliederweg 15

Statistik für das Jahr 2025
Einwohnerzahl am 31. Dezember 
2025 2025 2024

6.253 6.312
davon in:
Geisingen 3.100 3.130
Gutmadingen 828 803
Kirchen-Hausen 1.010 1.024
Aulfingen 540 545
Leipferdingen 775 810

Einwohner m. ausländischer 
Staatsangehörigkeit: 862 857

davon:
Griechenland 7 7
Italien 92 88
Österreich 6 6
Portugal 6 6
Spanien 7 9
Türkei 60 62

USA 1 1
Frankreich 9 9
Polen 21 20
Rumänien 109 107
Schweiz 11 11
Ukraine 79 76
Russische Föderation 18 19
Albanien, Bosnien und Herzegowi-
na, Kroatien, Montenegro, Nordma-
zedonien, Moldau, Kosovo, Slowa-
kei, Serbien

259 261

Afrika 12 16
Übriges Ausland 165 159

Geburten insgesamt: 54 48
davon Geisingen 21 19
Gutmadingen 14 11
Kirchen-Hausen 9 5
Aulfingen 4 4
Leipferdingen 6 9

Sterbefälle: 103 105
davon im Pflege- u. Altersheim 55 46

Zuzüge:		  434
Wegzüge:		 428
Ortsumzüge:	161

Öffentliche Bekanntmachung

STADT GEISINGEN
Landkreis Tuttlingen

Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach  
§ 25 Baugesetzbuch im Bereich „Hofstetten“,  
Leipferdingen

Aufgrund des § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der aktuell gültigen Fassung, in Verbindung mit § 4 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der 
aktuell gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Geisin-
gen am 20. Januar 2026 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Zweck der Satzung

(1) 	�Diese Vorkaufsrechtssatzung wird zur Sicherung einer ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung im Bereich „Hofstet-
ten“ in Leipferdingen erlassen.

(2) 	�Das städtebauliche Ziel besteht in der mittelfristigen bau-
rechtlichen Überplanung des gesamten Gebietes, um eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

(1) 	�Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die 
folgenden Flurstücke der Gemarkung Leipferdingen:

	 928 und 930
(2) 	�Der Geltungsbereich ist in dem anliegenden Lageplan vom 

23. Dezember 2025 (Maßstab 1 :1000) durch eine unter-
brochene schwarze Linie (_ _ _) umgrenzt. Der Lageplan ist 
als Anlage Bestandteil dieser Vorkaufsrechtssatzung.

§ 3
Vorkaufsrecht

(1) 	�Im räumlichen Geltungsbereich dieser Vorkaufsrechtssat-
zung steht der Stadt Geisingen ein besonderes Vorkaufs-
recht nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB an bebauten 
und unbebauten Grundstücken zu.

(2) 	�Der Verkäufer eines der in § 2 Abs. 1 genannten Grundstü-
cke hat der Gemeinde den Inhalt des Kaufvertrags unver-
züglich mitzuteilen. Die Mitteilung des Verkäufers wird durch 
die Mitteilung des Käufers ersetzt.

(3) 	�Das Grundbuchamt darf bei Kaufverträgen den Käufer als 
Eigentümer in das Grundbuch nur eintragen, wenn ihm die 
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Nichtausübung oder das Nichtbestehen des Vorkaufsrechts 
nachgewiesen ist.

(4) 	�Die Ausübung des Vorkaufsrechts richtet sich nach den ge-
setzlichen Vorschriften des Baugesetzbuches.

(5) 	�Werden innerhalb des Geltungsbereichs der Satzung Flur-
stücke aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entste-
hen durch Grundstücksteilungen neue Flurstücke, sind auf 
diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls 
anzuwenden.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.
Geisingen, 20. Januar 2026
Martin Numberger
Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag  
am 8. März 2026

1. 	� Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Stadt Gei-
singen wird in der Zeit vom 16. Februar 2026 (20. Tag vor 
der Wahl) bis 20. Februar 2026 (16. Tag vor der Wahl) wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus Geisingen, 
Bürgerbüro, Zimmer 008 (rollstuhlgerecht), Hauptstraße 
36, 78187 Geisingen für Wahlberechtigte zur Einsicht be-

reitgehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus de-
nen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem 
Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

	� Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt; die Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

	� Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. 	� Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag 
vor der Wahl, spätestens am 20. Februar 2026 (16. Tag vor 
der Wahl) bis 12:00 Uhr im Rathaus Geisingen, Bürgerbüro, 
Zimmer 008, Hauptstraße 36, 78187 Geisingen Einspruch 
einlegen.

	� Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.

3. 	� Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15. Februar 2026 (21. Tag 
vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck 
für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer kei-
ne Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen bean-
tragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. 	� Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
55 Tuttlingen-Donaueschingen durch Stimmabgabe in ei-
nem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
oder durch Briefwahl teilnehmen. Bei der Briefwahl muss der 
Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, 
dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18.00 
Uhr eingeht. Er kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden.

5. 	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
	 5.1	�eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-

rechtigte Person;
	 5.2	�eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person, wenn
		  5.2.1	� sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahl-
ordnung (bis zum 15. Februar 2026 (21. Tag vor 
der Wahl)) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 4 Satz 1 
oder 3 des Landtagswahlgesetzes versäumt hat,

		  5.2.2 	� ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 
der Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist 
nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtags-
wahlgesetzes entstanden ist,

		  5.2.3 	� ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerde-
verfahren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnis-
ses dem Bürgermeister bekannt geworden ist.

	� Der Wahlschein kann bis zum 06. März 2026 (2. Tag vor 
der Wahl), 15:00 Uhr im Rathaus Geisingen, Bürgerbüro, 
Zimmer 008, Hauptstraße 36, 78187 Geisingen schriftlich, 
elektronisch (zum Beispiel durch Telefax, E-Mail) oder münd-
lich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

	� Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infekti-
onsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt wer-
den.
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	� Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verlo-
ren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.

	� Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtig-
te können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Grün-
den den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

6. 	� Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

7. 	 Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
	 7.1. 	 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
	 7.2. 	� einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl und
	 7.3. 	� einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem 

die vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu 
übersenden ist, sowie die Bezeichnung der Dienst-
stelle der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt 
hat (Ausgabestelle), und die Wahlscheinnummer 
oder der Wahlbezirk angegeben sind.

8. 	� Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch 
den Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine 
andere Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

9. 	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe 
bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer 
anderen Person erlangt hat.

Bürgermeisteramt Geisingen
Geisingen, 28. Januar 2026
gez. Martin Numberger,
Bürgermeister

Wahlscheinantrag bequem  
per Internet oder QR-Code

Zur Landtagswahl am 08. März 2026 können Wahlscheine 
schriftlich oder mündlich (persönlich auf dem Bürgerbüro) bei 
der Gemeindebehörde beantragt werden. Eine telefonische An-
tragstellung ist nicht möglich. Die Schriftform gilt auch durch 
Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektro-
nische Übermittlung als gewahrt (§ 27 Abs. 1 Bundeswahlord-
nung).
Als Service bieten wir für Sie die Beantragung eines Wahlscheins 
per Internet auf unserer Homepage www. geisingen.de an. Beim 
Aufruf des Links http://www.geisingen.de/briefwahl erhalten 
Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Ihnen steht 
es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abwei-
chende Versandanschrift senden zu lassen. Alternativ können 
Sie Ihren Wahlscheinantrag auch mit Ihrem Mobilgerät über den 
QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. 
Ihre Daten werden hier bereits angezeigt, beim Familiennamen 
nur der Anfangsbuchstaben gefolgt von einem *. Sie erfassen 
nur Ihr Geburtsdatum und bei Bedarf eine abweichende Ver-
sandanschrift.
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre An-
tragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis 
übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Der 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns 
anschließend per Amtsboten zugestellt.
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, 
können Sie auch formlos per E-Mail an buergerbuero@geisin-
gen.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen 
Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr Geburtsdatum 
und Ihre Wohnanschrift angeben.
Der Internet-Wahlscheinantrag ist bis Donnerstag, 05. März 
2026, 12:00 Uhr freigeschaltet. Danach können Wahlscheine 
und die zugehörigen Briefwahlunterlagen bis am Freitag, 06. 
März 2026 um 15:00 Uhr noch im Rathaus Geisingen, Zim-
mer Nr. 008 (Bürgerbüro) beantragt werden. Diese Unterlagen 
müssen persönlich abgeholt werden, da eine Zustellung nicht 
mehr möglich ist.
Bei Fragen rund um die Beantragung von Wahlscheinen und 
Briefwahlunterlagen wenden Sie sich bitte an das Bürgerbü-
ro, Frau Kerstin Ball, Telefon 07704 807-20 oder Frau Kirsten 
Fromm, Telefon 07704 807-21.

Zweckverband Wasserversorgung  
Unteres Aitrachtal

Einladung zu einer öffentlichen Sitzung
Die nächste öffentliche Sitzung des Zweckverbandes Wasser-
versorgung Unteres Aitrachtal findet am Dienstag, 03. Februar 
2026, um 11:00 Uhr statt.
Sitzungsort: 	� Rathaus Emmingen, Sitzungssaal, Schulstraße 8, 

78576 Emmingen-Liptingen.
Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. 	 Feststellung des Jahresabschlusses 2021
2. 	 Feststellung des Jahresabschlusses 2022
3. 	 Vertrag Tätigkeiten Zweckverband für Verbandsgemeinden
4. 	 Bericht über die Trinkwassergewinnung im Jahr 2025
	 - Entwicklung der Grundwasserstände
5. 	 Bericht über die Trinkwassergewinnung im Jahr 2025
	 - Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchungen
6. 	 Wirtschaftsplan 2026
7. 	 Wasserwerk Aulfingen Photovoltaikanlage auf dem Dach
8. 	 Mittelfristige Entwicklung verschiedener Projekte
9. 	 Bekanntgaben und Anfragen
Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.
Martin Numberger
Bürgermeister und Verbandsvorsitzender
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Jagdgenossenschaft Geisingen

Neuverpachtung des Jagdbezirks Geisingen I und Geisingen II
Mit Ablauf der Pachtperiode wird der Jagdbezirk Geisingen I und II der Jagdgenossenschaft Geisingen zum 01. April 2026 neu ver-
pachtet.
Die Jagdgenossenschaft hat durch Satzungsbeschluss die Vergabe des Jagdbezirks dem Gemeinderat Geisingen übertragen.
Der Gemeinderat Geisingen ist weder an das Höchstgebot gebunden noch zur Zuschlagserteilung verpflichtet.

Beschreibung des Jagdbezirks Geisingen I
Bezeichnung Befriedet Feld Wald Gewässer Jagdverbot § 40 Gesamtfläche Nettojagdfläche
GJB (ha) 52,27 247,65 1,73 3,36 16,39 321,40 252,74
EJB (ha) 0,003 10,43 310,15 0,14 320,72 320,72
Summe 52,27 258,08 311,89 3,50 16,39 642,12 573,46

Der zu erwartende Jahresabschuss für Rehwild l beträgt ca. 35 Stück Rehwild.
Das Mindestgebot (netto) bezogen auf die Gesamtfläche beträgt 14 € / ha.

Beschreibung des Jagdbezirks Geisingen II
Bezeichnung Befriedet Feld Wald Gewässer Jagdverbot § 40 Gesamtfläche Nettojagdfläche
GJB (ha) 47,06 101,77 52,60 2,69 15,47 219,58 157,06
EJB Stadt(ha) 2,76 188,19 190,95 190,95
EJB GKS (ha) 0,21 26,87 92,00 119,08 118,87
Summe 47,26 131,4 332,79 2,69 15,47 529,61 466,88

Der zu erwartende Jahresabschuss für Rehwild l beträgt ca. 35 Stück Rehwild.
Das Mindestgebot (netto) bezogen auf die Gesamtfläche beträgt 11,60 € / ha.

Handwerkskammer Konstanz –  
Vor-Ort-Termin in Geisingen

Beratungstag für Existenzgründer:innen
Individuelle Kurzgespräche mit Expert:innen im Rathaus Gei-
singen (Sitzungssaal Dachgeschoss) am 26. Februar 2026 und 
23. April 2026. Wer sich selbstständig machen möchte, steht 
vor vielen Entscheidungen.
Unterstützung auf diesem Weg erhalten Gründer:innen am 
Donnerstag, dem 26. Februar 2026 und 23. April 2026, beim 
Beratungstag von 15:00 bis 17:00 Uhr im Geisinger Rathaus 
(Sitzungssaal Dachgeschoss).
Interessierte können ihre Fragen rund um den Schritt in die 
Selbstständigkeit in einem etwa 45-minütigen Kurzgespräch 
klären. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Geisingen unter-
stützt Gründer:innen darüber hinaus bei Fragen zu freien Räu-
men, Flächen und Grundstücken. Die Teilnahme an den Bera-
tungen ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. 
Anmeldungen sind bis jeweils ein Tag vor dem Beratungstag, 
um 11:00 Uhr möglich.
Für die Beratungen der Handwerkskammer Konstanz ist eine 
Anmeldung unter der Telefonnummer 07531 205-374 oder per 
E-Mail an hp.broghammer@hwk-konstanz.de möglich.
Für Rückfragen oder zur weiteren Abstimmung stehen wir selbst-
verständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Ablesung - Stromzähler

Wir möchten Sie heute über unsere aktuelle Turnusablesung 
der Stromzähler in Ihrer Gemeinde informieren. Als zuständi-
ger Netzbetreiber sind wir einmal jährlich dazu verpflichtet, die 
Stromzähler in unserem Netzgebiet abzulesen.
Für die Ablesung haben wir eine Dienstleistungsfirma beauftragt; 
die Ablesung findet im Februar in folgenden (Teil-)orten statt:
•	 Geisingen – Stadtgebiet und OT Gutmadingen, Kirchen-Hau-

sen
Mitarbeiter der Firma U-Serv werden in den ersten drei Wochen 
dieses Monats die Stromzähler unserer Netzkunden ablesen, 
sofern sie diese nicht antreffen, werden Termin- oder Selbsta-
blesekarten hinterlassen. Die Ableser sind mit einem Ausweis 
der Firma U-Serv ausgestattet, hierauf ist zu erkennen, dass sie 
für die naturenergie netze GmbH die Zähler ablesen.

Für die Ablesung haben wir ausnahmsweise Kundenselbstab-
lesekarten versendet. Es betrifft folgende (Teil-)orte:
•	 Geisingen – OT Leipferdingen
Es werden somit keine Mitarbeiter unserer Dienstleistungsfir-
ma Firma U-Serv unterwegs sein.

Vorkommende Wildarten Geisingen I und Geisingen II:
1. Rehwild
2. Niederwild (hauptsächlich Fuchs und Hase)
3. Schwarzwild
Pachtbedingungen Geisingen I und Geisingen II

Pachtzeit
Die Pachtzeit beginnt am 01. April 2026 und endet am 31. März 
2034.

Umsatzsteuerpflicht
Die Jagdpacht ist aufgrund gesetzlicher Regelungen umsatz-
steuerpflichtig und ist zusätzlich zu entrichten.

Wildschadensverhütung im Wald
Der Pächter hat die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen 
der Wildschadensverhütung zu 100% zu tragen.

Wild- und Jagdschaden
Der Pächter hat für den innerhalb seines Jagdbezirks entste-
henden Wild- und Jagdschaden entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen vollen Ersatz zu leisten.

Beteiligung Dritter an der Jagdausübung
Der Pächter hat dem Verpächter die Erteilung von unentgeltli-
chen Jagderlaubnisscheinen mitzuteilen. Es dürfen höchstens 
3 Jagderlaubnisscheine / Jagdbezirk ausgegeben werden. Die 
Unter- oder Weiterverpachtung sowie die Erteilung entgeltlicher 
Begehungsscheine sind nur mit Zustimmung des Verpächters 
zulässig.

Ausschreibungsverfahren
Der Bewerber muss die Voraussetzungen des § 11 Abs. 5 Bun-
desjagdgesetz erfüllen. Ein Exemplar des Pachtvertrags kann 
bei der städt. Forstverwaltung angefordert werden.
Eine Revierbesichtigung ist nach vorheriger Absprache möglich 
und erwünscht.
Kontakt: 0171 7719584

Referenznachweis
Eine persönliche Darstellung des Pachtbewerbers sowie Refe-
renzen über die bisherige Jagdausübung sind dem Angebot bei-
zulegen.

Die Angebote sind schriftlich bis Montag, 23. Februar 2026, 
11:00 Uhr bei der Stadtverwaltung Geisingen, z.H. Herrn Bür-
germeister Martin Numberger, Hauptstraße 36, 78187 Geisin-
gen einzureichen.
Die Vergabe des Jagdbezirks erfolgt durch Beschluss des Ge-
meinderats Geisingen.
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Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns montags bis don-
nerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr 
und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr unter Telefon 07623 92-
1854. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an ablesung-online@
naturenergie-netze.de

Geisinger Mitteilungen

Der Redaktionsschluss wird vorgezogen
Wegen Fasnacht wird der Redaktionsschluss für das Mittei-
lungsblatt Nr. 8 vorverlegt. Geänderter Redaktionsschluss für 
die Ausgabe Nr. 8 ist am Freitag, 13. Februar 2026. Beiträge 
werden bis 10:00 Uhr angenommen. Später eingehende Beiträ-
ge können nicht mehr berücksichtigt werden.
Wir bitten um Beachtung.

Wochenmarkt Geisingen

Der „Wochenmarkt“ findet immer freitags von 08:15 Uhr bis 
12:00 Uhr auf dem Postplatz in Geisingen statt.
Es werden verschiedene und natürliche Produkte aus der Re-
gion angeboten.

– Schauen Sie beim Geisinger Wochenmarkt vorbei –

Spruch der Woche
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Was wir heute tun, 
entscheidet darüber, 
wie die Welt morgen aussieht.
Thomas Mann

Aus dem Gemeinderat

Aus der Sitzung des Gemeinderates 
vom 20. Januar 2026

1. �Ausweisung einer Tempo-30-Zone in den Wohngebieten 
nördlich der Autobahn

Am 27.11.2025 hat eine Verkehrsschau mit dem Landratsamt 
Tuttlingen und der Verkehrspolizei stattgefunden. An dieser Ver-
kehrsschau nahmen jeweils ein/e Fraktionsvertreter/in teil. Fazit 
der Verkehrsschau ist, dass die von der Verwaltung vorgeschla-
gene Gebietsabgrenzung für eine Tempo-30-Zonen-Ausweisung 
vom Landratsamt genehmigt wird, wenn ein entsprechender Ge-
meinderatsbeschluss hierzu erfolgt. Im Zuge der Verkehrsschau 
wurden auch die Reckenbachstraße und die Sautierstraße im 
Hinblick auf eine Tempo-30-Zonen-Ausweisung betrachtet. Bei 
diesen beiden Straßen verneint das Landratsamt aber die Vor-
aussetzungen für eine Ausweisung als Tempo-30-Zone. Tempo-
30-Zonen können in aller Regel nur in Wohngebieten eingerich-
tet werden. Da in der Wildtalstraße südlich der Autobahn und 
im Bereich „An der Warmen Steig“ Gewerbebetriebe vorhanden 
sind, kann die Tempo-30-Zone erst auf Höhe des Feuerwehr-
gerätehauses beginnen. Das Zonengebiet soll folgende Straßen 
umfassen: Wildtalstraße ab dem Feuerwehrgerätehaus, Am 
Amtenstieg, Hebelstraße, Eichendorffstraße, Hans-Thoma-Stra-
ße, Droste-Hülshoff-Straße, Goethestraße, Schillerstraße, Auf 
Wiehl, Am Kalkofen, Karl-Wacker-Straße, Banatstraße, Bergstra-
ße, Dr.-Arko-Straße, Roßbergweg, Sonnenhalde.

In der gesamten Zone besteht Wohnbebauung. An allen Stra-
ßeneinmündungen und Kreuzungen gilt Rechts-vor-Links-Rege-
lung. Die an der Hebelstraße liegenden Gewerbebetriebe haben 
ihre Hauptzufahrten von der Straße An der warmen Steige, so-
dass die Einbeziehung der Hebelstraße in die Tempo-30-Zone 
gerechtfertigt ist. Die Beschilderung der Zone wurde in der Ver-
kehrsschau ebenfalls betrachtet. Neben zwei Verkehrsschildern 
am Roßbergweg und der Wildtalstraße, werden zur Sicherheit 
auch die Feldwegortseinfahrten Sonnenhalde, Roßbergweg und 
Wildtalstraße beschildert. Einstimmig beauftragte der Gemein-
derat die Verwaltung beim Landratsamt Tuttlingen, die Auswei-
sung einer Tempo-30-Zone für die nördlich der Autobahn gelege-
nen Wohngebiete zu beantragen.

2. �Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung für das Gebiet  
„Hofstetten“, Leipferdingen

§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in Ver-
bindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) gibt den Gemeinden die Möglichkeit, bereits im Früh-
stadium der Vorbereitung städtebaulicher Maßnahmen eine 
Vorkaufsrechtssatzung zu erlassen, damit die Gemeinde gege-
benenfalls Grundstücke im Wege des Vorkaufsrechts erwerben 
kann. Der Begriff der „städtebaulichen Maßnahmen“ ist hier-
bei weit auszulegen. Darunter fallen alle Maßnahmen, die der 
Gemeinde dazu dienen, ihre Planungsvorstellungen zu verwirk-
lichen. Förmlich konkretisierte Planungsabsichten, z.B. eines 
bereits in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes, bedarf 
es nicht. Die beabsichtigte Maßnahme muss aber auf ein Ziel 
gerichtet sein, das im konkreten Fall mit den Mitteln der Bauleit-
planung und des Städtebaus zulässigerweise verfolgt werden 
kann. Der Planbereich „Hofstetten“ besteht aus Teilflächen, wel-
che noch landwirtschaftlich genutzt werden. Ein Teil der Fläche 
ist im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverban-
des Immendingen-Geisingen als Gemischte Baufläche ausge-
wiesen. Die nördlich der Kreisstraße K 5923 gelegene kleinere 
Fläche wird als Abrundung des Gebiets gesehen. Da es in Lei-
pferdingen keine gewerblichen Bauflächen mehr gibt, soll das 
Gebiet mittelfristig aus dem Flächennutzungsplan heraus für 
die Ansiedlung von Kleingewerbe überplant werden. Aufgrund 
einer Bauvoranfrage gab es bereits im Jahr 2005 hierzu konkre-
te Überlegungen.
Die Vorkaufsrechtssatzung gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BauGB für den Bereich „Hofstetten“ soll erlassen werden, um 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung für diese Grund-
stücke sicherzustellen. Neben einer planungsrechtlichen Si-
cherung der vorgesehenen städtebaulichen Ziele durch einen 
Bebauungsplan, ist es von wesentlicher Bedeutung, auch die 
Flächenverfügbarkeit im Planungsgebiet sicherzustellen und bei 
Grundstücksverkäufen, die der geplanten Entwicklung zuwider-
laufen würden, steuernd eingreifen zu können. Der Gemeinderat 
stimmte dem Erlass der Vorkaufsrechtssatzung einstimmig zu.

3. �Breitbandausbau Geisingen – Vergabe von Planungsleis-
tungen

Die erfolgte europaweite Ausschreibung dient der Ermittlung 
eines Planungsbüros, welches das zu errichtende Gigabit-Netz 
in Geisingen weiter plant, bei der Vergabe der Bauleistungen 
mitwirkt, sowie die Bauüberwachung vornimmt. Ausgeschrie-
ben wurden Planungsleistungen, welche sich an den Leistungs-
phasen vier bis acht der Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI) orientieren. Innerhalb der vorgegebenen 
Teilnahmefrist zum 16. Juni 2025 sind 13 Bewerbungen ein-
gegangen. Nach Durchführung der Eignungsprüfung auf Grund-
lage der vorgegebenen Eignungskriterien, folgte für 2 Bewerber 
wegen Nichterfüllung der Mindestvorgaben der Ausschluss aus 
dem weiteren Verfahren. Nach der finalen Auswertung des Eig-
nungsrankings der 11 verbliebenen Bewerber wurde das Ver-
fahren nach der Auswahl der besten 5 Bewerber mit diesen fort-
gesetzt. Alle 5 Bieter haben form- und fristgerecht ein finales 
Angebot eingereicht. Nach formal-rechtlicher Auswertung sowie 
technisch-fachlicher Auswertung nebst Preisprüfung und wirt-
schaftlicher Prüfung wurden letztlich alle 5 finalen Angebote zur 
Wertung zugelassen, nachdem die Auskömmlichkeit in Bezug 
auf das Angebot des obsiegenden Bieters zuvor zufriedenstel-
lend aufgeklärt wurde. Die Auskömmlichkeit wurde vom obsie-
genden Bieter ausdrücklich bestätigt. Obsiegender Bieter ist die 
RBS wave GmbH, Ettlingen, die insgesamt die höchste Punkte-
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zahl erreichte. Ausschlaggebend war letztlich der deutlich gerin-
gere Preis. Insgesamt erreicht der beste Bieter 95,75 Punkte; 
der nächstplatzierte Bieter erreichte 47,50 Punkte. Einstimmig 
beschloss der Gemeinderat, die Planungsleistungen an die Fir-
ma RBS wave GmbHin Ettlingen zur Angebotssumme von brutto 
254.945,60 € zu vergeben.

4. Baugesuche
Der Gemeinderat stimmte dem Ausbau des Dachgeschosses 
und dem Aufbau von Dachgauben bei einem Bestandsgebäude 
in Geisingen zu. Ebenfalls die Zustimmung des Gemeinderates 
fand die Anbringung eines Werbebanners an einem Gewerbe-
betrieb sowie der Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage 
und Carport in Geisingen. Eine Bauvoranfrage zur Errichtung 
einer Lodge wurde zur Entscheidung an den Ortschaftsrat Kir-
chen-Hausen verwiesen. Über den Umbau und die Umnutzung 
eines ehemaligen Ökonomiegebäudes in ein Bürogebäude darf 
der Ortschaftsrat Gutmadingen final entscheiden. Der Neubau 
eines Zweifamilien-Wohnhauses mit Garagen wurde an den Ort-
schaftsrat Leipferdingen zur Entscheidung gegeben.

Wir gratulieren

Mit der Veröffentlichung einverstanden:

Geisingen
03. Februar 2026 	 Giovanna Basciu	�  70. Geburtstag
Gutmadingen
30. Januar 2026 		 Bernhard Adolf Huber � 75. Geburtstag
Kirchen-Hausen
01. Februar 2026 	 Elfriede Elsässer	�  70. Geburtstag

Suchen & Finden

Zu verschenken

Kinder-Reisebett mit Matratze und Laufstall.
� Telefon 07704 919649.

Haben Sie auch etwas zu verschenken oder suchen Sie etwas?
Wenn ja, dann können Sie das jeweils bis zum Redaktions-
schluss, montags 10:00 Uhr, der Stadtverwaltung, Telefon 
07704 807-0 oder unter info@geisingen.de, mit Angaben aller 
Daten (Kurzbeschreibung des Gegenstands, Name, Telefonnum-
mer) mitteilen. In der kommenden Ausgabe der „Geisinger Mit-
teilungen“ werden die Anzeigen dann kostenlos veröffentlicht.

Abfallkalender
Restmülltonne 60-, 120-, 240- u. 360-Liter-Behälter
Leerung alle 4 Wochen � am Montag, 23. Februar 2026
Restmülltonne 1.100-Liter-Behälter
Leerung alle 8 Wochen � am Montag, 23. Februar 2026
Biomülltonne 60-, 120-, 240-, 360-Liter-Behälter
Leerung alle 2 Wochen � am Montag, 02. Februar 2026
Papiertonne 240-/1100-Liter-Behälter
Leerung alle 4 Wochen � am Montag, 09. Februar 2026
Werttonne 240-/1100-Liter-Behälter
Leerung alle 4 Wochen�  am Mittwoch, 04. Februar 2026

Wertstoffhof Geisingen
Donnerstag 15:00 Uhr – 18:00 Uhr
Samstag 14:00 Uhr – 17:00 Uhr

Die aktuellen Zeiten sind unter www.abfall-tuttlingen.de/Wer-
Wann-Wo-Wie/Übersicht-der-Öffnungszeiten abrufbar.

Hinweis
vermeiden – sortieren – verwerten

Abfallberatung beim Landratsamt Tuttlingen
Telefon 07461 926-3400, www.abfall-tuttlingen.de

Reklamationen bezüglich der Leerung der
Restmüll-, Biomüll-, Papiertonnen

bitte direkt an die Firma ALBA: Telefon 07403 92940

Geht es um nicht geleerte Werttonnen oder  
um die Gelben Säcke,

dann bitte direkt an die Firma Remondis:  
Telefon 0800 1223255

Kurz notiert

Ausschreibung Kulturlandschaftspreis 2026

Schwäbischer Heimatbund und Sparkassen belohnen Pflege 
und Entwicklung von Kulturlandschaften
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in Württem-
berg vorbildlich um den Erhalt traditioneller Landschaftsfor-
men kümmern, können sich um den Kulturlandschaftspreis 
2026 bewerben. Einsendungen sind bis zum 30. April 2026 
möglich.
„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kulturgeschich-
te unseres Landes in all ihrer Vielfalt. Sie sind Zeichen für den 
bewussten und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Sie 
stiften Identität und sind Teil unserer Heimat. Alle, die sich um 
ihren Erhalt sorgen, sind Vorbilder und verdienen öffentliche 
Anerkennung“, erläutert Dr. Bernd Langner, Geschäftsführer des 
Schwäbischen Heimatbundes, die Intention des Preises. Beson-
deres Augenmerk richtet die Jury auf die Verbindung traditionel-
ler Bewirtschaftungsformen mit innovativen Ideen, zum Beispiel 
zur Vermarktung der Produkte und zur Öffentlichkeitsarbeit. Im 
Fokus stehen aber auch Streuobstwiesen, Weinberge in Steilla-
gen oder beweidete Wacholderheiden.
Das Preisgeld stellen die Sparkassen-Finanzgruppe Baden-
Württemberg sowie die Sparkassenstiftung Umweltschutz zur 
Verfügung. Der seit 1991 vergebene Kulturlandschaftspreis 
zeichnet Privatleute, Vereine und ehrenamtliche Initiativen aus, 
die sich seit mindestens drei Jahren engagieren. Der traditio-
nelle Jugend-Kulturlandschaftspreis ist seit 10 Jahren einer 
der drei Hauptpreise, die mit jeweils 1.500 Euro dotiert sind. 
Bewerben können sich Teilnehmer aus dem Vereinsgebiet des 
Schwäbischen Heimatbundes, also den ehemals württembergi
schen oder hohenzollerischen Teilen des Landes sowie einigen 
angrenzenden Gebieten.
Ein zusätzlicher, mit 500 Euro belohnter Sonderpreis Klein-
denkmale würdigt die Dokumentation, Sicherung und Res-
taurierung von Kleindenkmalen. Dazu können Gedenksteine, 
steinerne Ruhebänke, Feld- und Wegekreuze, Bachbrücken, Tro-
ckenmauern sowie Wegweiser oder Feldunterstände gehören. 
Preiswürdig kann auch die inhaltliche Aufbereitung in Gestalt 
eines Buches sein.
Annahmeschluss für ausschließlich schriftliche Bewerbungen 
im Format DIN A4 ist der 30. April 2026. Kostenlose Broschü-
ren mit den Teilnahmebedingungen sind unter www.kulturland-
schaftspreis.de, beim Schwäbischen Heimatbund in Stuttgart 
sowie bei allen württembergischen Sparkassen erhältlich. Die 
Verleihung findet im Herbst 2026 im Rahmen einer öffentlichen 
Veranstaltung statt.

REGIONAL DENKEN - 
REGIONAL HANDELN
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Landkreis Tuttlingen

Landratsamt

Geflügelpest bei Jungschwan im Landkreis Tuttlingen nach-
gewiesen
Am Donnerstag, 15. Januar 2026, wurde dem Veterinäramt ein 
verendeter Jungschwan an der Donau östlich von Immendingen 
gemeldet. Der Tierkörper wurde am selben Tag unter Wahrung 
von Biosicherheitsmaßnahmen beprobt und entsorgt. Nach 
dem vorläufigen Ergebnis des amtlichen Labors in Freiburg hat 
das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) das Ergebnis nun bestätigt. 
Es handelt sich um den ersten Geflügelpest-Nachweis bei ei-
nem Tier im Landkreis Tuttlingen seit Februar 2023.
Da es sich in Immendingen um einen Einzelfund bei Wildvögeln 
handelt, werden derzeit in Abstimmung mit dem Ministerium für 
Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen für Haus-
geflügelbestände angeordnet. Den Geflügelhaltern wird aber 
dringend empfohlen, die Einhaltung ihrer betrieblichen Biosi-
cherheitsmaßnahmen zu überprüfen. Der direkte oder indirekte 
Kontakt zu Wildvögeln, etwa über Wasser, Futtermittel oder Ein-
streu, muss unbedingt verhindert werden.
Bei Geflügelpest – auch Vogelgrippe oder hochpathogene Aviä-
re Influenza genannt – handelt es sich um eine bekämpfungs-
pflichtige Tierseuche bei Wildvögeln und Geflügel. Die Zahl der 
Meldungen in Deutschland ist derzeit stark rückläufig. Nichts-
destotrotz schätzt das Friedrich-Loeffler-Institut das Risiko einer 
Ausbreitung der Geflügelpest bundesweit als insgesamt hoch 
ein.
Die Gefahr einer Ansteckung für die Bevölkerung ist nach Auf-
fassung der Bundesoberbehörde gering. Aktuell ist kein Fall 
einer Infektion mit dem aviären Influenzavirus beim Menschen 
in Deutschland bekannt. Bei intensivem Kontakt mit erkrank-
ten Tieren ist eine Ansteckung des Menschen jedoch nicht völ-
lig ausgeschlossen. Es wird insofern darauf hingewiesen, dass 
aufgefundene Wildvögel, die schwach, teilnahmslos oder krank 
erscheinen, nicht angefasst werden sollen. Wasservogelarten, 
Greifvögel oder Rabenvögel können unter Angabe des Fundor-
tes beim Veterinäramt gemeldet werden, per E-Mail an veteri-
naeramt@landkreis-tuttlingen.de oder telefonisch zu den regu-
lären Kontaktzeiten unter 07461 9265400.

Landwirtschaftsamt

Kostenloser Online-Kurs „Rund um den Babybrei –  
Ernährung im 1. Lebensjahr“ am 04. Februar 2026
Das FORUM Ernährung am Landwirtschaftsamt in Tuttlingen 
bietet allen interessierten Eltern die Möglichkeit, ganz bequem 
von zuhause aus mit Hilfe des eigenen digitalen Endgeräts am 
Online-Kurs rund um das Thema Essen und Trinken im 1. Le-
bensjahr teilzunehmen.
Im Rahmen des Online-Angebots „Rund um den Babybrei – Er-
nährung im 1. Lebensjahr“ am Mittwoch, 04. Februar 2026, 
erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Videokonfe-
renz, was bei der Einführung der Beikost zu beachten ist. Sie 
haben von 20:00 bis 21:30 Uhr die Gelegenheit, sich über die 
besonderen Anforderungen zu informieren und offene Fragen 
zu klären.
„Im Kindesalter werden die Weichen für das spätere Ernäh-
rungsverhalten gestellt. Aus diesem Grund ist es so wichtig, 
bereits früh auf ausgewogenes Essen und eine gute Lebens-
mittelauswahl zu achten“, so Kathrin Schrode, Kursleiterin und 
Referentin für Kinderernährung.
Eine Anmeldung beim Landwirtschaftsamt Tuttlingen unter der 
Telefonnummer 07461 926-1300 oder E-Mail forum.ernaeh-
rung@landkreis-tuttlingen.de ist erforderlich. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Es sind keine besonderen Kenntnisse und techni-
schen Voraussetzungen erforderlich. Weitere Informationen er-
halten Teilnehmende bei der Anmeldung.
Weitere Termine auf unserer Homepage FORUM Ernährung:
https://www.landkreis-tuttlingen.de/FORUM-Ernährung

Naturpark Obere Donau

Veranstaltungen Haus der Natur, Beuron
Hör mal, wer da hämmert – Specht-Exkursion  
Samstag, 28. Februar 2026, 07:00 Uhr
Als die Zimmerleute in der Vogelwelt üben Spechte eine beson-
dere Faszination auf uns aus. Durch ihr weit hörbares Trommeln 
machen sie auf sich aufmerksam. Unseren häufigsten heimi-
schen Vertreter, den Buntspecht, haben wir sicher alle schon zu 
Gesicht bekommen. Doch bei Arten wie Grau- und Mittelspecht 
wird es schon schwieriger. Bei dieser 2,5-stündigen Exkursion 
am Samstag, 28. Februar 2026 um 07:00 Uhr dreht sich al-
les um unsere heimischen Spechtarten. Treffpunkt: Thiergarten 
Steinbruch; Leitung: Thomas Haug, Dipl. Forstwissenschaft-
ler, Ornithologe; Gebühr: 10,- Euro; Anmeldung bis 13. Febru-
ar 2026 beim Haus der Natur, Telefon 07466 9280-0, E-Mail: 
info@nazoberedonau.de.

move –  
Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg

Fahrt nach Takt-Fahrplan
Die Linienbusse im Landkreis Tuttlingen fahren in der Regel 
nach einem Takt-Fahrplan. Das bedeutet, dass eine Buslinie 
eine bestimmte Haltestelle immer zur selben Minute anfährt. 
Aus- und Einstiegszeiten sind mit einkalkuliert. Ein reibungslo-
ser Ablauf setzt natürlich voraus, dass keine unvorhergesehe-
nen Ereignisse, wie z. B. ein Unfall, eintreten. Verspätungen kön-
nen aber auch durch Einsteigende verursacht werden. Seien Sie 
daher bitte rechtzeitig an der Haltestelle, damit auch der Bus 
pünktlich nach Fahrplan abfahren und allen Fahrgästinnen und 
Fahrgästen einen guten Service bieten kann.
Mehr Infos zum Fahrplan, Tickets und dem On-Demand-Verkehr 
unter mein-move.de und hey-move.de
Interessante Fakten zu den Öffis im Landkreis unter  
meine-oeffis.de
Wir wünschen gute Fahrt!

Kirchen

Röm.-kath. Kirchengemeinde 
Hl. Dreifaltigkeit Donaueschingen

Freitag, 30. Januar 2026 - Freitag der 3. Woche im Jahres
kreis
10:00 Uhr	 Im Heim	 Wort – Gottes – Feier
Samstag, 31. Januar 2026 - Hl. Johannes Bosco
18:30 Uhr	 Leipferdingen	 Vorabendmesse
	 Hl. Messe für die Gemeinde
Sonntag, 1. Februar 2026 - 4. Sonntag im Jahreskreis
8:30 Uhr	 Gutmadingen	 Wort – Gottes – Feier
10:00 Uhr	� Aulfingen	 Hl. Messe für die Gemeinde und  

Richard Benz u. Angeh. der Familien Benz u. Frank; 
Helene Cyffer; Herbert u. Marion Amma; Schwester 
Celestra, Pfarrer Kalka u. verst. Ordensleute; Fran-
ziska u. Josef Riedmüller u. verst. Angeh.

10:00 Uhr	 Geisingen	 Wort – Gottes – Feier
10:00 Uhr	 Kirchen-Hausen	 Wort – Gottes – Feier
10:00 Uhr	 Im Heim	 Wort – Gottes – Feier im Foyer
Dienstag, 3. Februar 2026 - Dienstag der 4. Woche im Jah-
reskreis
18:30 Uhr	 Aulfingen	 Schülergottesdienst
	 Hl. Messe
Mittwoch, 4. Februar 2026 - Mittwoch der 4. Woche im Jah-
reskreis
8:00 Uhr	 Geisingen	 Schülergottesdienst
	 Hl. Messe
10:00 Uhr	 Geisingen	 Krankenkommunion
10:00 Uhr	 Leipferdingen	 Krankenkommunion
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11:00 Uhr	 Aulfingen	 Krankenkommunion
14:00 Uhr	 Kirchen-Hausen	 Krankenkommunion
14:00 Uhr	 Gutmadingen	 Krankenkommunion
Donnerstag, 5. Februar 2026 - Hl. Agatha - Stadtpatronin von 
Geisingen	
18:30 Uhr	 Gutmadingen	 Schülergottesdienst
	 Hl. Messe	
Freitag, 6. Februar 2026 - Herz-Jesu-Freitag
10:00 Uhr	 Im Heim	 Hl. Messe
Samstag, 7. Februar 2026 - Mariengedächtnis am Samstag
18:00 Uhr	 Geisingen	 Lustiger Gottesdienst.
	 Vorabendmesse
	� Hl. Messe für die Gemeinde und verst. Mitglieder 

der Narrenzunft Grünwinkel; Bernhard Schill (Jahr-
tag) u. verst. Angeh.

	� mitgestaltet von der Narrenzunft Grünwinkel und 
der Stadtmusik Geisingen

Sonntag, 8. Februar 2026 - 5. Sonntag im Jahreskreis
8:30 Uhr	 Aulfingen	 Wort – Gottes – Feier
8:30 Uhr	 Gutmadingen	 Lustiger Gottesdienst.
	� Hl. Messe für die Gemeinde und verst. Mitglieder 

des Narrenvereins und Josefa Hornung, Margarethe 
Käfer,

	 mitgestaltet von den Donaumusikanten
10:00 Uhr	 Leipferdingen	 Hl. Messe für die Gemeinde
	 Leipferdingen	 Kein Gottesdienst

Giesinger Saalfasnet 2026
Narri Narro!
Liebe Narren, das katholische Pfarrheim bietet wieder Kaffee 
und Kuchen, Herzhaftes und Getränke. Wir haben geöffnet am 
Schmotzigen Dunnschdig, Fasnetsmändig und -zieschdig jeweils 
nach dem Umzug. Wir suchen für alle Tage noch fleißige Bäcker. 
Die Kuchen und Torten können zwischen 13:30 und 14:00 Uhr 
im Pfarrheim abgegeben werden. Auch weitere Helfer in der Kü-
che und beim Bedienen sind gern gesehen.
Meldet euch gerne für Kuchen bei Anni Mayer, Telefon 1374 
oder als Helfer bei uns:
Franziska Buss, Alexandra Winter, Petra Schmid-Seger, Rebekka 
Riesterer und Teresa Numberger.
Euer Pfarrgemeindeteam

Beichtgelegenheit
Für Beichtgespräche machen Sie bitte einen Termin aus.

Telefonseelsorge
0800 1110111 oder 1110222, gebührenfrei

Kontakt und Bürostunden:
Adolf Buhl, Pfarrer
Telefon: 07704 272
E-Mail: adolf.buhl@kath-kirchtal-donau.de
Benno Nestel, Gemeindereferent
benno.nestel@kath-kirchtal-donau.de
Pfarrbüro Geisingen:
Frau Anni Mayer
Frau Bianca Weber
Telefon: 07704 272
E-Mail: info@kath-kirchtal-donau.de oder 
anni.mayer@kath-kirchtal-donau.de oder 
bianca.weber@kath-kirchtal-donau.de
Montag, Dienstag und Freitag, 09:00 - 11:00 Uhr
Pfarrbüro Leipferdingen:
Frau Bianca Weber
Telefon: 07708 369
E-Mail: info@kath-kirchtal-donau.de oder 
bianca.weber@kath-kirchtal-donau.de
Dienstag, 09:00 - 11:30 Uhr

Konto: Römisch-Katholische Kirchengemeinde Hl. Dreifaltig-
keit Donaueschingen
Landesbank Baden-Württemberg / LBBW
BIC:    SOLADEST600
IBAN: DE06 6005 0101 0001 3689 09
Verwendungszweck „Name der Pfarrei“

Rosenkranz in der Kirchengemeinde Kirchtal-Donau
Geisingen: 			   mittwochs, 18:00 Uhr
Kirchen-Hausen: 	 sonntags, 12:00 Uhr

In den Schaukästen an den Kirchen oder in den Kirchen am 
Schriftenstand finden Sie immer Informationen über aktuelle 
Veranstaltungen außerhalb unserer Kirchengemeinde Kirchtal-
Donau.

Evangelische Kirchengemeinde
Geisingen

„Über dir geht auf der Herr,  
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“� Jesaja 60,2b

Mittwoch, 28. Januar 2026
15:00 Uhr 	� Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in 

Geisingen. Das Ende ist auf 16:00 Uhr geplant.
Freitag, 30. Januar 2026
15:30 Uhr 	� Unsere Libelle, Bücherei, Shop, Café hat bis 

18:30 Uhr für Euch geöffnet und freut sich über 
Euren Besuch.

Sonntag, 01. Februar 2026 – Letzter Sonntag nach Epipha-
nias
09:30 Uhr 	� Gottesdienst im Rahmen der Predigtreihe in Im-

mendingen. Pfarrerin Frauke Winter
				�    Die Gemeindeglieder aus Geisingen sind herzlich 

zum Gottesdienst nach Immendingen eingeladen.
10:00 Uhr 	� Kinderkirche im Gemeindesaal neben der Mar-

kuskirche.
				    Kinderkirchteam
Mittwoch, 04. Februar 2026
15:00 Uhr 	� Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus in 

Geisingen. Das Ende ist auf 16:00 Uhr geplant.

DigitalTreff:  
Neues Generationenprojekt im Gemeindehaus Geisingen
Die digitale Welt ist aus unserem Alltag längst nicht mehr weg-
zudenken. Arzttermine werden online vereinbart, Überweisungen 
per Klick erledigt, Nachrichten erreichen uns per E-Mail oder Mes-
senger in Sekundenschnelle. Für viele ist das selbstverständlich 
geworden – für andere jedoch eine echte Herausforderung. Ge-
rade ältere Menschen fühlen sich im Umgang mit Smartphone, 
Tablet oder Laptop oft unsicher oder alleingelassen.
Als evangelische Kirchengemeinde möchten wir hier ansetzen 
und ein neues Projekt ins Leben rufen, das Generationen verbin-
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det und ganz praktische Hilfe bietet. Einmal im Monat laden wir 
herzlich in den Gemeindesaal im Gemeindehaus, Reckenbachstr. 
4 in Geisingen ein. Junge Ehrenamtliche stehen dort eine Stun-
de lang unterstützend zur Seite. Ob es darum geht, eine App zu 
installieren, Fotos zu verschicken, Onlinebanking besser zu ver-
stehen oder einfach die grundlegende Bedienung des Geräts zu 
üben – die individuellen Fragen der Teilnehmenden stehen im 
Mittelpunkt. Dabei soll es nicht nur um Technik gehen. Bei Tee, 
Kaffee und Kuchen bleibt genug Zeit für Gespräche und Begeg-
nung. Uns ist wichtig, dass sich alle willkommen fühlen und nie-
mand Angst haben muss, „dumme Fragen“ zu stellen.
Das erste Treffen findet am 11. Februar 2026 um 16:30 Uhr 
statt. Wer sich als Ehrenamtlicher am Projekt beteiligen möch-
te, kann sich gerne bei mir melden. Wir freuen uns auf viele 
neugierige Teilnehmende, auf lebendige Gespräche und darauf, 
gemeinsam digitale Hürden abzubauen.
Seien Sie herzlich willkommen! Ihre Pfarrerin Kim Adchayan

Veranstaltungen und Termine können Sie auch 
auf unserer Homepage www.markuskirche-gei-
singen.de einsehen. In unserem Schaukasten 
vor der Kirche finden Sie immer Informationen 
über aktuelle Veranstaltungen, auch außerhalb 
von Geisingen.
Anbei der QR-Code zur Homepage in Geisingen.

Pfarramt Geisingen, Kontakt und Bürozeiten:
Pfarrerin:
Kim Ajna Adchayan
Telefon: 0174 6522910
E-Mail: Kim-Ajna.Adchayan@elkw.de
Reckenbachstraße 4, 78187 Geisingen
Telefon: 07704 260
Fax: 07704 919850
AGL (Assistenz der Gemeindeleitung, Verwaltung und Sekre-
tariat)
Andrea Vöckt
E-Mail: andrea.voeckt@elkw.de
Bürozeiten:
Dienstag und Donnerstag, 09:00 bis 11:30 Uhr, in Geisingen
Donnerstag, 16:00 bis 18:00 Uhr, in Immendingen, Schwarz-
waldstraße 1, Telefon 07462 1308
AGL (Assistenz der Gemeindeleitung, Finanzen und Liegen-
schaften)
Stephanie Brodscholl
Telefon: 07704 358201
E-Mail: Pfarramt.Geisingen-Tuttlingen@elkw.de
Terminvereinbarung nach telefonischer Rücksprache.

Spendenkonten der Evangelischen Kirchengemeinde:
Sparkasse Schwarzwald-Baar
SWIFT-BIC: 	 SOLADES1VSS
IBAN: 			   DE63694500650150955907

Sozialstation St. Beatrix

Singen - Tanzen - Lachen - alte Bekannte treffen
Donnerstag, 29. Januar 2026 ab 16:00 Uhr
Dunschtig-Hock mit de Draxler Buam
Stimmungsvolle Musik zum Singen und Tanzen bei Kaffee und 
Kuchen. Anschließend feines Schnitzel-Essen. Eintritt: 5,00 € / 
Verpflegung: Spende Bitte anmelden!

Mittwoch, 04. Februar 2026 ab 14:30 Uhr
Närrischer Rentnerstammtisch mit Renate Hog und dem 
Chörle aus Zimmern
Neben Kaffee und Kuchen genießen wir die musikalischen Ge-
sangseinlagen und die närrische Atmosphäre. Wir freuen uns 
über viele bunte Kopfbedeckungen und Fasnet-Sprüchle. Ver-
pflegung: Spende
Wir freuen uns auf Sie!
Sozialstation St. Beatrix e. V.
Hauptstraße 68, Geisingen
Sarah Treffeisen
07704 922 33 15

Hospizgruppe  
Sozialstation "St. Beatrix" e.V. 

„Wenn du erlaubst,  
lass mich ein paar Schritte mit dir gehen!“
Hospizbegleitung bedeutet Lebensbegleitung.
Wir sind eine Gruppe von ehrenamtlichen Mitarbeitern, denen 
es am Herzen liegt, Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu 
begleiten, Angehörige zu unterstützen und Trauernde zu trösten.
Alle Hospizgruppenmitarbeiter sind fachlich geschult, ausgebil-
det und unterliegen der Schweigepflicht.
Wir sind für alle Menschen da, die unsere Unterstützung benö-
tigen.

Kontaktpersonen sind:
Kathrin Weiner/Koordinatorin – Monika Haug/stellv. Koordinatorin
Telefon 0176 17704229
E-Mail: hospizgruppe@sozialstation-geisingen.de
Einmal im Monat gibt es Treffen/Spaziergänge für Trauernde.

Kontaktperson Trauergruppe:
Gabriele Villing/Trauerbegleiterin
Telefon 07462 5549917
Sie können unsere ehrenamtliche Arbeit auch finanziell unter-
stützen:
Sozialstation St. Beatrix, Geisingen
Telefon: 07704 922330
Sparkasse Schwarzwald-Baar
IBAN: DE32 6945 0065 0240 0358 33
Verwendungszweck: „Hospiz“

Wenn Sie sich für unsere Arbeit interessieren oder mitwirken 
möchten, freuen wir uns über ein persönliches Gespräch.

Schulsozialarbeit und Jugendarbeit
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Kinderspieldorf 2026
Liebe Kinder, liebe Eltern,
am Montag, 03. August 2026, Dienstag, 04. August 2026 
und Mittwoch, 05. August 2026 startet das Kinderspieldorf 
des GVV in Immendingen. Auf dem Schulgelände in Immendin-
gen, heißt es dann „Kinder an die Macht“. Drei Tage lang kön-
nen die Kinder ein Kinderspieldorf erleben, in dem Strukturen 
einer richtigen Gemeinde zu finden sind. Hier gibt es alles, was 
eine richtige Gemeinde ausmacht: Rathaus, Arbeitsamt, Bank, 
Kaufhaus, Café, Sportverein, Saftbar, Kochstation, Kreativ- und 
Holzwerkstatt und vieles mehr.
Zentrale Elemente des Kinderspieldorfes sind ein funktionie-
render Arbeits- und Geldkreislauf, Produktions- und Dienstleis-
tungsbetriebe, eine Kommunalverwaltung und eine Demokratie 
mit Bürgermeister/in und Bürgerversammlung. Das in der Ge-
meinde Produzierte muss mit den verdienten „Donau-Taler“, der 
Währung des Kinderspieldorfes, bezahlt werden, genau wie alle 
anderen Dienstleistungen des Spieldorfes. In diesem Rahmen 
können die Kinder das Dorfleben selbst gestalten. Unterstützt 
werden die Kinder durch ehrenamtliche Betreuer/innen.
Die Tore des Kinderspieldorfes öffnen von Montag, 03.08.2026 
von 10.00 Uhr – 15.00 Uhr, Dienstag, 04.08.2026 von 10.00 
Uhr 15.00 Uhr und Mittwoch, 05.08.2026 von 10.00 Uhr – 
13.30 Uhr.
Im Kinderspieldorf gibt es kein Mittagessen.
Die Kosten für das Kinderspieldorf belaufen sich auf 30 € für 
jedes Kind. Anmeldezeitraum: Montag, 02. Februar 2026 – 
Dienstag, 24. März 2026.
Jedes Kind bekommt ein T-Shirt für das diesjährige Kinder-
spieldorf. Bitte tragen Sie bei der Anmeldung die T-Shirt-Grö-
ße Ihres Kindes ein.
Die Anmeldung verläuft in diesem Jahr über die 
Gemeinde Immendingen, über folgenden QR 
Code:
Immendingen.ferienprogramm
2026 wird der Austragungsort in Immendingen 
sein. Das Kinderspieldorf ist für alle Kinder im Alter zwischen 
7 und 12 Jahren aus der Raumschaft Geisingen, wie auch der 
Raumschaft Immendingen.
Wir freuen uns auf dich/euch. Seid gespannt - es gibt viel zu 
erleben in unserem ersten Kinderspieldorf „Mini-Gei-dingen“.
Bei Fragen können Sie sich gerne melden.
Viele Grüße
Ann Katrin Schilling und Selina Kramer
Schulsozialarbeit/Jugendreferat GVV Immendingen/Geisingen
Kontaktdaten: 0172/8016355
a.schilling-gvv@gmx.de

Kindergarten und Schule

Grundschule Geisingen

Bezirksfinale Jugend trainiert für Olympia
Am 20. Januar 2026 fand in Bräunlingen das Bezirksfinale von 
„Jugend trainiert für Olympia“ im Bereich Turnen statt. Die bes-
ten Grundschulmannschaften aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis 
sowie aus den Kreisen Tuttlingen und Rottweil traten dabei ge-
geneinander an. Insgesamt gingen 19 Grundschulmannschaf-
ten an den Start, was für ein starkes und hochklassiges Teilneh-
merfeld sorgte.
Für die Grundschule Geisingen hatte sich die Mannschaft mit 
Noelle Falempin, Emma Hofmann, Carla Rosenkranz, Lilia Hu-
ber und Magdalena Springindschmitten qualifiziert. Die Mäd-
chen zeigten während des gesamten Wettkampfes sehr kons-
tante und leistungsstarke Übungen und überzeugten mit großer 
Konzentration und Teamgeist.
In dem starken Starterfeld erreichte die Mannschaft einen her-
vorragenden 6. Platz. Besonders knapp fiel das Ergebnis aus: 
Lediglich 0,05 Punkte fehlten, um sich für die nächste Runde 
weiterzuqualifizieren.
Da die Geisinger Mannschaft ausschließlich aus Drittklässlerin-
nen besteht, haben die Turnerinnen im kommenden Jahr erneut 
die Möglichkeit, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Entspre-
chend sportlich nahmen die Mädchen das knappe Ergebnis auf 

und blickten bereits optimistisch nach vorn. Ihre Reaktion zeigte 
echten Sportgeist:
„Dann schaffen wir es halt nächstes Jahr.“

Reischachschule - Immendingen

Schülermensa

Wochenmenü		 KW 06
Montag
02.02.

Dienstag
03.02.

Mittwoch
04.02.

Donnerstag
05.02.

Menü 1 Spaghetti 
„Carbo-
nara"
mit
Putenschin-
ken in
Sahnesoße
Karotten-
salat
4,7,8,11

Panierte 
Puten-
schnitzel
mit
Nudeln,
braune 
Rahmsoße,
Gemüsebei-
lage
Gurkensa-
lat
4,7,8,11

Geflügel-
Klopse
in Soße 
nach
"Königsber-
ger-Art",
Bandnu-
deln
Joghurt-
Dessert
1,4,7,8,11

Fischstäb-
chen
aus Alaska-
Seelachs,
Stampfkar-
toffeln,
braune 
Soße,
Rahmspi-
nat
Obst
1,3,4, 
7,8,11,

Menü 2
vegeta-
risch

Spaghetti 
„Napoli"
mit fruch-
tiger
Tomatenso-
ße,
geriebener
Emmenta-
ler Käse
Karotten-
salat
4,7,8,11

Vit-Schnit-
zel (aus 
Kohlrabi
in Haferflo-
ckenpana-
de)
Nudeln,
braune 
Rahmsoße,
Gemüsebei-
lage
Gurkensa-
lat
4,7,8,11

Muschelnu-
deln in
Gemüse-
bouillon
Grießbrei
mit
Pfirsichen,
Zimt und 
Zucker
4,7,8,11

Makkaroni
mit
Tomatenso-
ße „Italia"
und
Emmenta-
ler Käse
Obst
laktosefrei, 
4,11

Wochenmenü		 KW 07
Montag
09.02.

Dienstag
10.02.

Mittwoch
11.02.

Donnerstag
12.02.

Menü 1 Geflügel-
bratwurst
mit
Gemüsebei-
lage,
Röstisticks
und brau-
ner Soße
Dessert
1,4,7,8,11

Spiralnu-
deln mit
Rindfleisch-
bällchen
in Tomaten-
soße,
geriebener
Emmenta-
ler Käse
Salat mit 
verschiede-
nen
Salat-Dres-
sings (7,8)
laktose-
frei,4,11

"Bunte 
Meeres-
welt"
(aus 
Alaska-
Seelachs),
Langkorn-
reis
Erbsen und 
Möhren,
Sauce Hol-
landaise
Karotten-
salat
3,4,7,8,11

Schmotzi-
ger Dunsch-
tig



13Nummer 5
Mittwoch, 28. Januar 2026GEISINGER MITTEILUNGEN

Menü 2
vegeta-
risch

Gemüsefri-
kadelle
"Hausfrau-
en Art",
Gemüsebei-
lage,
Röstisticks
und brau-
ner Soße
Dessert
1,4,7, 8,11

Blechpizza
"Marghe-
rita" mit 
Tomaten, 
Käse und 
Kräutern
Salat mit 
verschiede-
nen
Salat-Dres-
sings (7,8)
4,7,8,11

Gnocchi in
Tomaten-
soße
"Napoli"
mit Em-
mentaler 
Käse
Karotten-
salat
4,7,8,11

Alle Änderungen vorbehalten!
Für Schüler kostet ein Menü 3,50 €, für Erwachsene 4,00 €

Essensausgabe im Foyer der Sporthalle:  
Montag bis Donnerstag, von 12.00 Uhr - 14.00 Uhr

!!Bestellannahme!!
Für alle in der Mensa-Max-App!

oder unter: https://mensahaus.de
Annahmeschluss Mo.-Fr. 18.00 Uhr

Allergeninformationen

1 - Eier		  8 - Laktose			   F - mit Farbstoff	
2 - Erdnüsse	 9 - Schalenfrüchte	 A - mit Antioxidationsmittel	
3 - Fische		  10 - Schwefeldioxid	 N - mit Nitritpökelsalz	
4 - Gluten		 11 - Sellerie			   FF - mit Formfleisch
5 - Krebstiere	12 - Senf				    SF2- Haselnuss
6 - Lupinen	 13 - Sesamsamen
7 - Milch		  14 - Soja		

Kunst und Kultur
Familie Stoffler öffnet wieder ihr privates Wohnzimmer und lädt 
mit Unterstützung der SCHMIEDE herzlich ein:
Sonntag, 1. Februar 2026 um 18:00 Uhr - 
Gitarrist Thomas Schmeer
Ohne festes Programm, le-
diglich von einigen lockeren 
Grundideen geleitet, entwi-
ckelt Thomas eine Musik frei 
aus dem Moment heraus. Lini-
en, Harmonien und Rhythmen 
entstehen spontan und verwe-
ben sich zu atmosphärischen 
Klangbildern. Ein konzentrier-
tes, lebendiges Solo-Format, 
in dem Improvisation nicht 
Mittel, sondern die eigentliche 
Essenz ist.
Eintritt frei, Spenden er-
wünscht. Platzreservierungen: 
schmiede-geisingen@web.de 
oder unter 07704 923774
(Foto: Johannes Feederle)

Volkshochschule
Stadt und Kreis Tuttlingen

Selbstbestimmung durch „Vorsorgende Verfügungen“
Die Referenten informieren Sie über die verschiedenen Möglich-
keiten, wie Sie konkret Vorsorge für ein selbstbestimmtes Leben 
bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit treffen können.
Themen sind:
*General- und Vorsorgevollmacht: Sie können im Voraus einer 
selbstgewählten Vertrauensperson umfassende Vertretungs-
macht erteilen.
*Gesundheitsvollmacht: Sie können im Voraus einer selbstge-
wählten Vertrauensperson für den Bereich der ärztlichen Diag-
nostik und Behandlung eine Vollmacht erteilen.
*Betreuungsverfügung: Sie können im Voraus vorsorglich einen 
von Ihnen gewünschten Betreuer benennen, der vom Betreu-

ungsgericht bestellt wird, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, 
Ihre rechtlichen Angelegenheiten selbst zu regeln.
*Gesetzliche Betreuung: Was bedeutet gesetzliche Betreuung?
*�Patientenverfügung: Sie können im Voraus für den Fall der 

Einwilligungsunfähigkeit Ihren Wunsch und Willen dem be-
handelnden Arzt, Ihren Bevollmächtigten, Ihrem rechtlichen 
Betreuer kundtun.

GS10503C: Abendseminar
Donnerstag, 19. März 2026, 19:00 - 21:00 Uhr
Rathaus Geisingen, Hauptstr. 36, Sitzungssaal
Leitung: Mark Löffler, Ulrike Bucher
Gebühr: 6,00 €
Anmeldung erforderlich
In Kooperation mit dem Verein für Betreuung im Landkreis Tutt-
lingen e.V.

Yoga für Fortgeschrittene
Die positiven Auswirkungen dieses aus Indien stammenden Ent-
spannungsverfahrens auf Körper, Geist und Seele sind bereits 
nach der ersten Übungsstunde spürbar. Yoga kräftigt, hält ge-
sund und fördert die innere Ruhe, Ausgeglichenheit und Kon-
zentration.
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Wolldecke, Yogamatte, 
rutschfeste Socken und Kissen (falls vorhanden)
GS30115: für Fortgeschrittene
12 mal mittwochs, ab Mittwoch, 04. März 2026
18:00 - 19:30 Uhr
Grundschule Kirchen-Hausen, Gymnastikraum, Aitrachtalstr. 10
Leitung: Peter Holler
Gebühr: 94,00 €, Mitglieder: 89,00 €
Kleingruppe

Training für Rücken & Wirbelsäule
Langes Stehen oder Sitzen und einseitige Bewegung führen zu 
Fehlhaltungen und verfrühten Abnutzungserscheinungen in den 
Gelenken und in der Wirbelsäule. Durch gezielte gymnastische 
Übungen können Sie Ihre gesamte Rückenmuskulatur kräftigen, 
mobilisieren, dehnen und damit diesen Beschwerden vorbeu-
gen. Die Stunde endet mit einer Entspannungsphase.
Keine Vorkenntnisse erforderlich.
Gymnastikmatten sind vorhanden, wer möchte darf gern seine 
eigene Matte mitbringen.
Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, Getränk und für die Ent-
spannungsphase Decke oder großes Handtuch.
GS30201: Intensität des Kurses: leicht bis mittel
15 mal mittwochs, ab Mittwoch, 25. Februar 2026
19:00 - 20:00 Uhr
Stadthalle Geisingen, Hans-Sorg-Saal, Karl-Hall-Straße 5
Leitung: Tanja Sturm
Gebühr: 68,00 €, Mitglieder: 63,00 €

Strong Kids - Fit, mutig, sicher
In diesem Kurs stärken Kinder spielerisch ihre Fitness und ihr 
Selbstvertrauen. Zusätzlich fließen Akzente aus dem Ringen 
und Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) ein, bei denen die Kinder vereinzelt 
altersgerechte Techniken erlernen. Der Fokus liegt dabei auf Si-
cherheit, Körpergefühl und einem respektvollen Umgang mitei-
nander.
Rafail Sappidis ist ein Kampfsportler des Grapplings, Brazilian 
Jiu Jitsu und Ringens. Seit 2024 ist er aktives Mitglied der deut-
schen Grappling-Nationalmannschaft in der Gewichtsklasse -77 
kg.
GS30298JK: für Kinder von 9 bis 13 Jahren
14 mal dienstags, ab Dienstag, 03. März 2026
14:00 - 15:30 Uhr
Geisingen, Sporthalle
Kleingruppe
Leitung: Rafail Sappidis
Gebühr: 131,00 €

BLUT SPENDEN
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Vereine und Organisationen
in Geisingen

DRK-Bereitschaft
Ortsverein Geisingen mit Stadtteilen

Blutspendetermin Januar 2026 – das DRK sagt Danke
Das DRK Geisingen bedankt sich bei 257 Blutspender/-innen, 
darunter 12 Erstspender/-innen. Es gab 9 Rückstellungen, so 
dass 248 Konserven an die Blutspendezentrale gegeben wer-
den konnten. Leider kam es aufgrund von personellen Ausfällen 
teilweise zu deutlich längeren Wartezeiten als gewohnt. Wir be-
danken uns für Ihre Geduld.
Ebenfalls bedankt sich das DRK bei allen Helfern, welche uns 
bei der Blutspende tatkräftig unterstützt haben.

Anglervereinigung
Geisingen 1966 e.V.
Voranzeige:
Die Generalversammlung der Anglervereinigung Geisingen fin-
det am 27. Februar 2026 statt.
Anträge auf Aufnahme als Mitglied bzw. auf Ausstellung einer 
Jahreskarte sind bis spätestens 7. Februar 2026 an den ers-
ten Vorsitzenden Paul Haug, Drei Lärchen 4, 78187 Geisingen 
schriftlich oder per E-Mail: haugpress@aol.com zu stellen.

Narrenzunft "Grünwinkel"
1858 e.V. Geisingen

Terminübersicht: 2026
•	 Samstag, 31. Januar 2026, ab 9:00 Uhr – 11:00 Uhr
	 1. Kartenvorverkauf für die Zunftobende (Stadthalle)
•	 Samstag, 31. Januar 2026, vormittags
	 Närrische Wäsche aufhängen
	 Haupt- und Nebenstraßen
•	 Samstag, 31. Januar 2026
	� 75-jährige Jubiläumsfeier unserer Gretele in der „Enten-

burg“ beim SVG
	 ab 18:00 Uhr Bewirtung im Clubheim
	 ab 20:00 Uhr Party in der Kabine
•	 Samstag, 7. Februar 2026, ab 10:00 Uhr – 11:00 Uhr
	 2. Kartenvorverkauf für die Zunftobende (Stadthalle)
•	 Samstag, 7. Februar 2026, ganztägig
	 Verkauf der Hexenpost
•	 Samstag, 7. Februar 2026, 18:00 Uhr
	 Narrenmesse (Kath. Stadtkirche Geisingen)
	� Hierzu ist auch die Bevölkerung recht herzlich eingeladen. 

Der Gottesdienst wird von unserer Stadtmusik und der Nar-
renzunft begleitet.

•	 Montag, 9. Februar 2026
	 Besuch der Kindergärten
Einen Überblick zum Narrenfahrplan 2026 gibt’s auch bereits 
unter www.narrenzunft-geisingen.de.
Der gesamte Narrenfahrplan für die Fasnet z´Giisinge folgt ...!
Narri Narro !
Eure Narrenzunft Grünwinkel 1858 e. V. Geisingen
Zunftschreiber Alexander Götz
info@narrenzunft-geisingen.de

Sportverein Geisingen 1926 e.V.

Öffnungszeiten Clubheim
Das Clubheim bleibt am Freitag, den 30. Januar 2026 geschlos-
sen.
Am Samstag, den 31. Januar 2026, laden wir alle recht herzlich 

zum 75-jährigen Jubiläum der Gretele ein. Es gibt Steakwecken, 
Currywurst, Pommes und Wurstsalat.
Am Freitag, den 06. Februar 2026, bleibt das Clubheim ge-
schlossen.
Am Samstag, den 07. Februar 2026, haben wir ab 17:45 Uhr 
geöffnet.

Frauentreff Geisingen

Einladung zur Frauäfasnet
Heräd her, ihr Frauä, nah und fern,
mir fiered d’Fasnet, und des richtig gern!
Des Motto steht fescht, des wird eich gfalle:
„Willkomme uf Schloss Wartenberg“
aber im Parrheim, derä närräischä Halle!
Wo d’Wartenberger domols stolz residiert,
und d’Fürschteberger s’Ländle regiert,
wo dä Freiherr von Lassolaye s’Schloss het baut,
do wird jetzt glacht und gfieret – ganz ungeniert und laut!
S’Tor geht uf am 6. Februar 2026, des wird wieder groß,
um Sechsi (18:00 Uhr) am Freitag Obed,
und um halbä Achte (19:30 Uhr) geht’s Programm richtig los!
Damit des Schloss au richtig erwacht,
kummet im Häs passend zur Schloss-Pracht.
Verkleidet euch so, wie’s früher mol war,
oder als Gschpenschterle us de Geischterbar!
Was kenneder siie? Do hätt i noch ä paar Ideeä:
Prinzessin Baronin oder Gräfin, ganz edel und fein,
Küchemägdele, Köchin oder Oni us dä Wäscherei,
Hofnarr mit Schelle oder Putzfrau, no musch schwitzä,
Ritterin in Rüschtung kasch halt nit guät sitzä,
Schlossgschpenschter, Vampir oder Nachtgeschtalt,
än schtaubigä Ahne, so hunderte Jahre alt.
Zimmermädele , Knecht oder Kammerzofe,
Jäger oder Edelfräulein – alle kummed zu Hofe.
Sogar als Schloss-Gärtneri oder Ketthund im Eck,
oder als Ahnengalerie-Bild – des wär de Gag.
Mir trinked uf’s Lebe, wie d’Ahne domols au,
bi Wein und bi Bier so wies mag jede Frau,
Kummet alli herbei, us jedem Winkel der Stadt,
uf Schloss Wartenberg, im Pfarrheim do geht d’Poscht jetzt ab!
Mir freued is uf euch - euer Giesinger Frauätreff

Aulfingen

Die Bücherei St. Nikolaus
Aulfingen

Alle Kinder, die bei „Antolin – Mit Lesen punkten“ die erforder-
liche Punktzahl erreicht haben, waren am Freitag, 23. Januar 
2026, zum Pizzabacken und -essen in die Bücherei eingeladen.
Dies waren Jannis Amma, Lilly Meißner, Sofie Meißner, Evelyn 
Merz, Tobias Merz, Paul Setz, Leon Setz und Mara Heizmann.
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Wir wünschen Euch weiterhin viel Spaß beim Lesen und Beant-
worten der Fragen und hoffen Ihr seid beim Eisessen vor den 
Sommerferien auch wieder dabei. Habt Ihr Lust auch mitzuma-
chen? Dann meldet Euch bei Ilona Heizmann, Telefon 1250. 
Neuanmeldungen zu „Antolin“ sind jederzeit möglich.
Das Büchereiteam

Frauentreff Aulfingen

Einladung zur Frauenfasnet am Freitag, 06. Februar 2026
Motto: „ Frauenolympiade – Ob Hochsprung, Hammer, Hürden-
lauf – die Frauen drehen richtig auf!“
Auf die Plätze, fertig, los!!
Die Arena ist bereit und das olympische Feuer wartet darauf 
entzündet zu werden.
Erlebt mit uns einen Abend voller sportlicher Höchstleistungen, 
kreativer Kostüme und interessanten Disziplinen.
Die Arena im Gemeinschaftsraum der Festhalle Aulfingen wird 
um 18.30 Uhr geöffnet und die Spiele starten pünktlich um 
19:19 Uhr.
Wir freuen uns auf viele aktive Athleten, die ihren Programm-
punkt bei Kathrin Maus anmelden dürfen – Telefon/WhatsApp 
0178 1974753.
Wer sich gerne an der Verpflegung der Sportler/Zuschauer in 
Form von Salat oder Dessert beteiligen möchte, darf dies Nicole 
Peuker – Telefon/WhatsApp 0160 8122011 mitteilen.
Ganz egal ob als Teilnehmer oder Zuschauer auf der Tribüne, wir 
freuen uns auf einen sportlichen Abend mit euch!
Das Vorstandsteam

Gutmadingen

Ortsverwaltung Gutmadingen

Öffentliche Ortschaftsratssitzung
Wie bereits bekannt gegeben, lade ich herzlich zur öffentlichen 
Ortschaftsratssitzung am morgigen Donnerstag, 29. Januar 
2026 um 20:00 Uhr im Bürgersaal, Rathaus Gutmadingen ein.
Norbert Weber
Ortsvorsteher

Rathaus geschlossen
Am Montag, 2. Februar 2026, bleibt das Rathaus geschlossen.
Ab Donnerstag, 5. Februar 2026, ist das Rathaus wieder zu den 
gewohnten Sprechzeiten für Sie da.
Ihre Ortsverwaltung

Landfrauen Gutmadingen

Online-Infoabend: „Ausbildung zur Übungsleiterin für präven-
tive Gymnastik“ für Frauen
Der LandFrauenverband Südbaden informiert am Mittwoch, 
3. März 2026, von 19:00 bis 20:00 Uhr an einem Online-
Infoabend (kostenfrei) über die 15-tägige „Ausbildung zur 
Übungsleiterin für Präventive Gymnastik“ ab November 2026 
in Kooperation mit der Sportschule Baden-Baden Steinbach. 
Anmeldungen zum Infoabend bitte bis spätestens 27. Februar 
2026 per E-Mail an landfrauenverband@lfvs.de, mit Angabe des 
Vor- und Nachnamens, oder über unsere Homepage. Angemel-
dete Interessentinnen erhalten zwei Tage vor dem Termin einen 
Einladungslink zur Videokonferenz. Ausführliche Informationen 
und den Anmeldeflyer zum Übungsleiterlehrgang für Präventive 
Gymnastik unter: www.landfrauenverband-suedbaden.de, Tele-
fon: 0761 27133-500.

Narrenverein "Krähenloch"
Gutmadingen e.V.

Narrenfahrplan 2026
Motto: „Hermes, Odin oder Zeus – a dä Fasnet giet`s ebs neis“
Schmutzige Dunschdig, 12. Februar 2026
05:00 Uhr 	 Wecken durch die Jungnarren
09:00 Uhr 	 Ortsrunde mit den Musikvereinen
10:00 Uhr 	 Gemeinschaftshaus öffnet (ganzer Tag)
10:30 Uhr 	� Kindergartenbefreiung mit Umzug zum Gemein-

schaftshaus, anschließend Kinderprogramm und 
Kinderdisco

11:30 Uhr 	 Eröffnung Mittagstisch
13.30 Uhr 	 Max-Hütte öffnet (mit Bar) Ende 19:00 Uhr
14:00 Uhr 	� Narrenbaumstellen am Platz der Freiheit, an-

schließend Umzug zum Gemeinschaftshaus
16:00 Uhr 	 Kinderfasnet in der Halle
19:00 Uhr 	� Hemdglonkerumzug mit anschließendem Hemd-

glonkerball im Gemeinschaftshaus (Start & Ende 
an der Halle)

Fasnetfridig, 13. Februar 2026
17:00 Uhr		 Generalprobe für alle Akteure beim Zunftabend
Fasnetsamschdig, 14. Februar 2026
19:30 Uhr 	� Zunftabend im Gemeinschaftshaus (Einlass ab 

18.00 Uhr) unter dem Motto „Odins Valhalla“
Fasnetmendig, 16. Februar 2026
09:00 Uhr 	� Wecken durch die beiden Musikvereine und den 

Elferrat
13:00 Uhr 	 Max-Hütte öffnet (mit Bar) Ende um 18:00 Uhr
14:00 Uhr 	 Großer närrischer Umzug im Dorf.
				�    Bei schlechtem Wetter findet alles am Gemein-

schaftshaus statt. Start und Ende vom Umzug 
sind dann an der Halle.

16.30 Uhr 	 Rathaus-Party im Rathaus (Schulstr. 9)
Fasnetzischdig, 17. Februar 2026
09:00 Uhr		� Ortsrunde mit dem Musikverein Donaumusikan-

ten und dem Elferrat
10:00 Uhr 	� Gemeinschaftshaus öffnet (ganzer Tag offen), 

Frühstück „von Allen für Alle“ unter dem Mot-
to „Jeder bringt soviel er essen kann, bedienen 
kann sich jedermann“

11:30 Uhr 	 Eröffnung Mittagstisch
13:00 Uhr 	 Max-Hütte öffnet (mit Bar) Ende um 18:00 Uhr
14:00 Uhr 	 Umzugswiederholung
15:00 Uhr		 Kinderkostümprämierung
17:00 Uhr		� Fällen des Narrenbaums. Bei schlechtem Wetter 

findet alles am Gemeinschaftshaus statt. Start 
und Ende vom Umzug ist dann an der Halle.

20:00 Uhr		� Narrenbaumverlosung, anschließend Karaoke & 
geselliger Ausklang (bis Ende)

Im Anschluss noch wichtige Hinweise für die Fahrer der Fas-
nachtsgefährte!
•	 die Fahrzeuge müssen sich in einwandfreiem, technischem 

Zustand befinden
•	 für die Fahrzeuge muss eine Kraftfahrzeughaftpflichtversi-

cherung bestehen, die die Haftung für Schäden abdeckt, die 
auf den Einsatz der Fahrzeuge im Rahmen der Fasnacht zu-
rückzuführen sind.

Wir möchten die Anwohner entlang der Umzugsstrecke (Ale-
mannenstraße, Schulstraße, Waldstraße und Gartenstraße) 
bitten, Ihre Fahrzeuge am Montag, den 16. Februar 2026 ab 
14:00 Uhr – ca. 16:00 Uhr nicht an der Straße zu parken. Für 
die Einschränkungen über die Fasnachtstage bitten wir um 
Ihr Verständnis. - Vielen Dank
Liebe Eltern, denkt an die Fasnetpässe eurer Kinder, es sind 
immer zwei Stück in einem Narrebot.
Der Narrenbot 2026 ist erhältlich im Gemeinschaftshaus, bei 
Narrenvater Samuel Stania und bei jedem Elferrat.
Wir wünschen allen Narren eine schöne Fasnet 2026.

!!! Achtung !!!
Das Kutteln-Essen wird auf den Dienstag, 17. Februar 2026, 
verlegt
Am Fasnetzischdig ab 12:00 Uhr gibt es im Gemeinschaftshaus 

Alles auf einen Blick
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„saure Kutteln“ mit Brot. Anmeldungen sind bis zum Sonn-
tag, 08. Februar 2026 bei Elferrat Bernd Wullich unter Telefon 
07704 6232 bzw. 0172 1393127 möglich.

Termine und Abfahrtzeiten für das nächste Narrentreffen
und für den „lustigen Gottesdienst“
Der „lustige Gottesdienst“ in der St. Konrad Kirche in Gutmadin-
gen findet am Sonntag, 08. Februar 2026 um 08:30 Uhr statt.
Fuhrmannstag in Dittishausen am Sonntag, 08. Februar 2026.
Abfahrt 			   10:00 Uhr und 11:00 Uhr
Rückfahrt 			  17:00 Uhr und 18:00 Uhr
Startnummer:		 16
Narri - Narro
Narrenvater Samuel Stania, Narrenmutter Anna-Maria Pfaff,
der Elferrat und Rabenmutter Patricia Stania

Rathausparty am
Rosenmontag

KÜCHENGÖTTINNEN

Rathaus Gutmadingen

ab 16:30

Landfrauenraum
Spaghetti Bolognese & Napoli

allerlei Getränke
Anmeldung zum Essen erwünscht

auch spontan Entschlossene willkommen
015206153955        01723542518

VOGELTRÄNKE
Zunftstube

Wein & Cocktails
Currywurstgulasch

Berliner & Dutchwecken

PARTYOLYMP - TOBENDER KESSEL
Probelokal Donaumusikanten

Barbetrieb
Speckwecken

Likörbar Burgbläris

S´isch bald wieder so weit
Nicht mehr lange, dann erscheint schon wieder das nächste 
Narrenblättle. Beiträge sind immer sehr willkommen. Wer noch 
was weiß, darf mir das gerne mitteilen. Entweder persönlich, per 
Brief im Briefkasten (Hinter Gärten 8) oder über den WhatsApp-
Kontakt. Ich freue mich über viele lustige Dinge, die das Jahr 
über passiert sind.
Liebe Grüße
Bianca

Seniorentreff

Ihr Lieben,
das neue Jahr begann sehr kalt und ist schon einen Monat alt.
Nun wollen wir uns wieder sehen und gerne in die SCHEUNE 
gehen.
Es bleibt auch dieses Jahr dabei, man trifft sich immer um halb 
drei.
Ich möchte hiermit noch nicht enden, bevor ich dank für alle 
Spenden von MILKAU und der Sparkass' Leut' im letzten Jahr 
zur Weihnachtszeit. Wir alle haben uns gefreut (MILKAU: Weck-
männer, Sparkasse Artikel für die Tombola).
Bis dann
Eure Brigitte

Kirchen-Hausen

Ortsverwaltung Kirchen-Hausen

Fundsache
•	 Schnitzmesser
Fundort: auf der Schulwiese
Auskunft:
Ortsverwaltung Kirchen-Hausen
Frau Rampazzo, Telefon 07704 221

Leipferdingen

Ortsverwaltung Leipferdingen

Auszug aus der Sitzung des Ortschaftsrates vom 
02.01.2026 (1. Gmond)
Bericht des Ortsvorstehers
Ortsvorsteher Keller begrüßt bei der 1. Gmond die zahlreich 
erschienenen Bürgerinnen und Bürger (ca. 75 Personen), da-
runter die Stadt- und Ortschaftsräte, alle Bediensteten und eh-
renamtlich Tätigen der Gemeinde Leipferdingen sowie die an-
wesenden Vereinsvorstände. Ganz herzlich willkommen heißt 
er Stadtrat Paul Haug, Kindergarten vertreten durch Stefanie 
Dullenkopf und Ursula Biehler, Revierleiter Hartmut Bertsche, 
OV a. D. Matthias Heizmann, sowie Herrn Dreyer vom Südkurier. 
Außerdem bedankt sich Ortsvorsteher Keller bei dem Sportver-
ein für die Bewirtung in der Festhalle.
Ortsvorsteher Keller gibt einen Rückblick aus dem Jahr 2025. 
Außerdem gibt er einen Ausblick für das Jahr 2026: Erschlie-
ßung Baugebiet, Bebauungsplan Baugebiet Hanfgarten, Pla-
nungskosten Festhalle und neue Eingangstüre Kindergarten.

Bericht der Ortschaftsräte über ihre Zuständigkeiten
OR Markus Hall informiert über die durchgeführten Aktionen 
im Feldwegebereich. Die Feldwege sind aktuell nicht sehr gut in 
Schuss. Man muss sich hier jährlich um die Feldwege kümmern, 
ansonsten werden die Kosten zu hoch werden.
Die drei Jagdgrundstücke wurden 2025 neu verpachtet. Man 
muss nur noch alle vier Jahre eine Jagdgenossenschaftsver-
sammlung abhalten, dies ist neu. Mit den Jagd Pächtern ist man 
sehr zufrieden.
Außerdem wurden die Feld- und Waldränder gemulcht und 
Sträucher geschnitten.
OR Markus Zepf ÖPNV:
Öffentlicher Nahverkehr – Verbindung Tuttlingen
Öffentlicher Nahverkehr – Verbindung Blumberg

Was tun? Was tun!
•	 Interessengruppe ins Leben gerufen
•	 Dienstag, 28.01.2025, 20 Uhr, Rathaus Leipferdingen
•	 8 Teilnehmer
•	 Ziel: Erfahrungstausch, Erarbeitung Ideen für Verbesserun-

gen

Verspätungs-App seit 01.12.2025 im Echtbetrieb!
Bekanntgaben/ Anfragen der Ortschaftsräte
Markus Hall bedankt sich bei Ortsvorsteher Jürgen Keller für die 
gute Zusammenarbeit und seinen lobenswerten Einsatz für Lei-
pferdingen.

Kath. Altenwerk Leipferdingen

Save the date
Seniorenfasnet am Dienstag, 10. Februar 2026 ab 14:00 Uhr.
Nähere Informationen folgen.
Das Vorstandsteam St. Michael
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Veranstaltungskalender

Februar

Folgende Termine wurden gemeldet:
6. Februar 2026 Reischachschule Immendingen

Tag der offenen Tür
6. Februar 2026 Frauentreff Geisingen

Frauenfasnet
Katholisches Pfarrheim Geisingen

6. Februar 2026 Frauentreff Aulfingen
Frauenfasnet
Gemeinschaftsraum Festhalle Aulfingen

6. Februar 2026 Frauentreff Kirchen-Hausen
Frauenfasnet
Pfarrsaal Kirchen-Hausen

6. Februar 2026 Frauentreff Leipferdingen
Frauenfasnet
Gasthaus Kreuz Leipferdingen

7. Februar 2026 Narrenzunft Grünwinkel Geisingen
2. Kartenvorverkauf für die Zunftobende
Foyer Stadthalle Geisingen

11. Februar 2026 Jugendclub Kirchen-Hausen
Fasnet-Warm-up
Jugendclub Kirchen-Hausen

12. Februar –  
17. Februar 2026

Fasnacht in der gesamten Raumschaft 
Geisingen

12. Februar 2026 Pflegeheim Haus Wartenberg
Fasnachtsparty, Schmutziger Donnerstag, 
10 – 12 Uhr
Pflegeheim Gewächshaus

14. Februar 2026 Narrenverein Zundermännle Aulfingen
Zunftobend
Festhalle Aulfingen

14. Februar 2026 Narrenverein Krähenloch Gutmadingen
Zunftobend
Gemeinschaftshaus Gutmadingen

14./15. Februar 
2026

Narrenzunft Grünwinkel Geisingen
Zunftobende
Stadthalle Geisingen

15. Februar 2026 Narrenzunft Latschari Kirchen-Hausen
Zunftobend
Kirchtalhalle Kirchen-Hausen

15. Februar 2026 Narrenzunft Strohglonki Leipferdingen
Zunftobend
Festhalle Leipferdingen

17. Februar 2026 Evangelische Pfarrgemeinde
Fasnachtsessen
Evangelisches Gemeindehaus Geisingen

18. Februar 2026 Anglervereinigung Geisingen
arti
Foyer Stadthalle Geisingen

21. Februar 2026 Freiwillige Feuerwehr Gutmadingen
Generalversammlung
Gasthaus Sternen Gutmadingen

27. Februar 2026 Musikverein und Bläserjugend Kirchen-
Hausen
Generalversammlung
Probelokal in der Kirchtalhalle Kirchen-
Hausen

27. Februar 2026 Anglervereinigung Geisingen
Generalversammlung
Fischerhütte

28. Februar 2026 Sportverein Geisingen
Jubiläumsabend zum 100-jährigen Jubi-
läum
Stadthalle Geisingen

28. Februar 2026 Musikverein Polyhymnia Leipferdingen 
und Förderverein
Jahreshauptversammlung
Rathaus Leipferdingen Bürgersaal

Sonstiges

Reservistenkameradschaft Immendingen

Am Donnerstag, 29. Januar 2026 bietet die Reservistenka-
meradschaft Immendingen einen sicherheitspolitischen Vor-
trag im Landgasthof „Kreuz“ in Immendingen an. Der Referent 
Hauptmann Marco Federer (Jugendoffizier in Freiburg) spricht 
zum Thema „Bundeswehrpräsenz in Litauen“ und stellt sich an-
schließend den Fragen der Anwesenden.
Gäste sind willkommen.
Beginn ist um 20:00 Uhr

Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V.

Schauen Sie rein! Neues VdK-Video: Organspende einfach er-
klärt
Rund 8500 Menschen in Deutschland warten zurzeit auf ein 
lebensrettendes Spenderorgan – doch noch immer gibt es zu 
wenige Organspenden. Dabei ist es mit dem neuen Organspen-
de-Register noch einfacher, sich zu registrieren und eine Ent-
scheidung zu treffen. Expertin Željka Pintarić spricht im Video-
Interview mit Moderatorin Caroline Bessis über Recht, Mythen 
und Verantwortung.
Das Interview klärt über die rechtlichen Grundlagen auf, geht 
intensiv auf das neue Organspende-Register ein und klärt über 
häufige Missverständnisse im Zusammenhang mit der Organ-
spende auf. Das Gespräch macht deutlich, warum eine klare 
Entscheidung – ob für oder gegen eine Spende – so wichtig ist. 
Sie kann nicht nur Leben retten, sondern auch die eigenen Ange-
hörigen im Ernstfall entlasten. Schauen Sie gleich rein: https://
bw.vdk.de/video/organspende-recht-mythen-verantwortung/.

VERLAGSTIPPS:
Bei PDF-Dateien müssen alle Schriften eingebettet sein.
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